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auf ihr haftenden Ansprüche verwendet worden ist und nicht
binnen vier Wochen nach ergangener Aufforderung neu be—

stellt oder ergänzt wird.
8 19. Gegen die auf Grund der 88 11 bis 15 und 18 von

der höheren Verwaltungsbehörde getroffenen Verfügungen ist Be—
schwerde an die Aufsichtsbehörde zulässig. Die Frist zur Einlegung

der Beschwerde beträgt zwei Wochen.

III. Gemeinsame Bestimmungen für Unternehmer und Agenten.

§ 20. Die von den Unternehmern und Agenten bestellten
Sicherheiten haften für alle anläßlich ihres Geschäftsbetriebes gegen-
über den Behörden und gegenüber den Auswanderern begründeten
Verbindlichkeiten sowie für Geldstrafen und Kosten.

§ 21. Der Bundesrath erläßt nähere Bestimmungen! über
den Geschäftsbetrieb der Unternehmer und Agenten und deren Be-

aufsichtigung, namentlich auch

1 Bek., betreffend Bestimmungen über den Geschäftsbetrieb
der Auswanderungsunternehmer und Agenten. Vom 14. März
1898. (ReBl 39.) Bek. 23. August 03. (RGl 274.)

Bestimmungen
über

den Geschäftsbetrieb der Auswanderungsunternehmer und

Agenten.

I. Geschäftsbetrieb der Auswanderungsunternehmer.

§ 1. Jeder Auswanderungsunternehmer ist verpflichtet, die von ihm be-
förderten Auswanderer in ein Verzeichniß nach dem im Anhange beigefügten

Formular, und zwar für jedes Schiff gesondert, einzutragen. Er ist befugt,
dem Formulare noch weitere Spalten hinzuzufügen.

§ 2. Spätestens am Tage nach Abgang eines Schiffes, welches Aus-
wanderer an Vord genommen hat, muß der Unternehmer das im §1gedachte

Verzeichniß der Auswanderungsbehörde in zwei Abschriften (Kopien, Abdrücken)
einreichen.

In außerdeutschen Häfen, von welchen aus deutsche oder über Deutsch-
land kommende Auswanderer befördert werden, ist das Verzeichniß dem deut-

chen Konsul einzureichen.
8§ 3. Dem Reichskommissar für das Auswanderungswesen ist zu jeder

Zeit Einsicht in das Schiffstagebuch zu gewähren.

§ 4. Der Unternehmer darf Auswanderer nur befördern auf Grund

eines mit ihnen (bei Familien mit dem Familienvorstande) vorher in deutscher
Sprache abgeschlossenen schriftlichen Vertrags. Dem Vertrage dürfen Ueber-

Etzungen in fremden Sprachen beigefügt werden.
§ 5. Verträge mit Auswanderern, welche über einen deutschen Hafen
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a) über die von ihnen zu führenden Bücher, Listen, statistischen
und sonstigen Nachweisungen sowie über die in Anwendung

zu bringenden Vertragsformulare;
— —

ohne Schiffswechsel nach einem außereuropäischen Hafen befördert werden
sollen, müssen möglichst in nachstehender Reihenfolge enthalten:

1.

2.

3.

Jern—

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

den Namen und den Wohnort des Unternehmers;

den Ort und den Tag, von welchem ab die Beförderung übernommen

wird;
den Ort und den Tag, von welchem ab die Verpflegung übernommen

wird;
den Namen und die Nationalität des zu benutzenden Schiffes;

den Namen der Schiffslinie;

den außereuropäischen Ausschiffungshafen;
den Vor= und Familiennamen des Reisenden und der mit ihm reisenden

Familienglieder;
das Alter; #

den Familienstand (Vater, Mutter, Sohn, Tochter u. s. w. —bei

Einzelreisenden die Angabe, ob verheirathet, ledig);
den bisherigen Wohnort;
den Preis der See-Beförderung in Reichswährung für jede einzelne
Person;
die Erklärung, daß der Reisende für Beförderung, Gepäscktransport
(abgesehen von etwaiger Ueberfracht — Ziffer 24), Beköstigung und

Unterbringung bis zum außereuropäischen Ausschiffungshafen außer dem

vorstehend bezeichneten Preise nichts zu entrichten hat;
die Angabe, wo und wann sich der Reisende zur Abfahrt einzufinden

hat, ferner, wo und wann das Gepäck spätestens einzuliefern ist;

die Angabe, welchen Theil des bezahlten Ueberfahrtsgeldes der Reisende
verliert, wenn er sich so spät nach der festgesetzten Abfahrtszeit einfindet,
daß die Fahrt ohne ihn angetreten werden muß; dieser Theil darf nicht
mehr als die Hälfte des Ueberfahrtsgeldes betragen;
die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden von der festgesetzten

Abfahrtszeit an bei jeder nicht von dem Reisenden selbst verschuldeten
Verzögerung der Beförderung, an dem zur Abfahrt oder zur Ein-

schiffung bestimmten Orte ohne besondere Vergütung Unterkunft und
Verpflegung an Bord des Schiffes oder in einem Auswandererlogir=

hause oder, wo solches nicht vorhanden, in einem geeigneten Gasthause
zu gewähren;

die Berechtigung des Reisenden, falls eine solche Verzögerung länger als
eine Woche dauert, von dem Vertrage zurückzutreten und die Rück-

erstattung des gezahlten Fahrpreises zu verlangen, unbeschadet der ihm

s0ih dem bürgerlichen Rechte etwa zustehenden Ansprüche auf Schadens-
ersatz;

die Verpflichtung des Unternehmers, das Ueberfahrtsgeld unverkürzt
zurückzuerstatten, wenn der Reisende oder einer der ihn begleitenden
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b) über die Art und Weise der Sicherheitsbestellung und die Be—

dingungen, welche über die Haftbarkeit sowie über die Ergän—

Familienangehörigen vor Antritt der Seereise stirbt oder nachweislich
durch Krankheit oder sonstige, außer seiner Macht liegende Zwischenfälle
am Antritte der Seereise verhindert wird;

18. die Verpflichtung des Unternehmers, das Ueberfahrtsgeld nach Abzug
eines bestimmt zu bezeichnenden, jedenfalls nicht mehr als die Hälfte
betragenden Theiles zurückzuerstatten, falls der Reisende vor Antritt der

Reise aus anderen Gründen vom Vertrage zurücktritt;

19. die Verpflichtung des Unternehmers, während der Seereise jedem über

zehn Jahre alten Reisenden (wobei zwei Kinder unter zehn Jahren für
einen Reisenden gelten) eine Schlafkoje mit Matratze, Kopfpfühl und

Schlafdecke zur Benutzung zu überweisen;

20. die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden während der See—

reise mindestens drei tägliche Mahlzeiten zu verabreichen und ihm das

dazu nöthige Eß= und Trinkgeschirr unentgeltlich zur Verfügung zu
stellen;

21. die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden während der See-

reise das erforderliche Trink= und Waschwasser sowie die erforderlichen

Wascheinrichtungen zu gewähren;
22. die Verpflichtung des Unternehmers, dem während der Seefahrt er-

krankten Reisenden die nöthigen Heilmittel und Pflege unentgeltlich zu

gewähren;
23. die Verpflichtung des Unternehmers, das rechtzeitig eingelieferte Reise-

gepäck mit demselben Schiffe wie den Reisenden zu befördern und, falls

dies nicht geschieht, für allen dadurch entstehenden Schaden aufzu-
kommen;

24. die Verpflichtung des Unternehmers, an Reisegepäck während der See-

reise mindestens 100 Kilogramm ohne besonderes Entgelt zu befördern,
und die Angabe, wieviel für etwaige Ueberfracht zu entrichten ist;

25. die Verpflichtung des Unternehmers, auf Verlangen des Reisenden dessen

Gepäck auf Kosten des Reisenden gegen Feuers= und Wassersgefahr zu

versichern;
26. die Verpflichtung des Unternehmers, daß, wenn das Schiff unterwegs

durch einen Seeunfall oder einen anderen Umstand an der Fortsetzung

der Reise verhindert oder zu einer längeren Unterbrechung derselben ge-

nöthigt werden sollte, dem Reisenden ohne besondere Vergütung ange-
messene Unterkunft und Verpflegung gewährt und die Beförderung des
Reisenden und seines Gepäcks nach dem Bestimmungsorte sobald als

möglich herbeigeführt wird;
27. die Bestimmung, daß im Auslande Beschwerden über mangelhafte Er-

füllung des Vertrags, Schadensersatzansprüche u. s. w. bei dem zu-

ständigen deutschen Konsul oder dessen Vertreter geltend zu machen sind;

28. bie Bestimmung, daß der Vertrag dauernd in Händen des Reisenden
eibt;
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zung und die Rückgabe der Sicherheit in die Bestellungs-

urkunde aufzunehmen sind.

29. den Ort und Tag des Vertragsabschlusses;
30. die Unterschriften der beiden vertragschließenden Parteien. (Dabei ge-

nügt von Seiten des mit Familie Reisenden die Unterschrift des Familien=

vorstandes. Hat der Reisende einen gesetzlichen Vertreter, so muß dieser
unterzeichnen. Von Seiten des Unternehmers genügt der Firmen-

stempel. Bei Unternehmern, welche zur Bestellung eines inländischen
Bevollmächtigten verpflichtet sind (8 4 des Auswanderungsgesetzes), ist
die Unterschrift oder der Firmenstempel dieses Bevollmächtigten erforder—
lich. Bei Unternehmern, welche ihren Geschäftsbetrieb durch einen Stell-
vertreter ausüben, genügt die Unterschrift oder der Firmenstempel des

Stellvertreters.)
§ 6. Wird bei einer Beförderung über einen deutschen Hafen ohne

Schiffswechsel nach einem außereuropäischen Hafen auch die Weiterbeför-

derung und Verpflegung oder nur die Weiterbeförderung der Auswanderer
vom außereuropäischen Ausschiffungshafen bis an das Auswanderungsziel

übernommen, so müssen die Verträge außer den im § 5 vorgeschriebenen An-

gaben und Bestimmungen enthalten:
Ga.

6b.

Lla.

26a.

26b.

26e.

264.

26e.

die genaue Bezeichnung des Auswanderungsziels; "

die Beförderungsmittel vom außereuropäischen Ausschiffungshafen bis

an das Auswanderungsziel;

den Preis für die Weiterbeförderung vom Ausschiffungshafen nach dem

Auswanderungsziele;
die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden bei einer im außer-

europäischen Ausschiffungshafen eintretenden, nicht von dem Reisenden

selbst verschuldeten Verzögerung der Weiterbeförderung ohne besondere
Vergütung angemessene Unterkunft und Verpflegung zu gewähren;
die Berechtigung des Reisenden, falls eine solche Verzögerung länger
als eine Woche dauert, von dem Vertrage zurückzutreten und die Er-

stattung des für die Weiterbeförderung gezahlten Preises zu verlangen,
unbeschadet der ihm nach bürgerlichem Rechte etwa zustehenden Ansprüche

auf Schadensersatz;
die Verpflichtung des Unternehmers, falls der Reisende oder einer der

ihn begleitenden Familienangehörigen vor Beginn der Weiterbeförderung
stirbt oder nachweislich durch Krankheit oder sonstige, außer seiner Macht
liegende Zwischenfälle am Antritte der Weiterreise verhindert ist, den für

die Weiterbeförderung gezahlten Preis dem Reisenden oder seinen Hinter-

bliebenen unverkürzt zurückzuerstatten;
die Verpflichtung des Unternehmers, dem Reisenden, falls dieser im außer-
europäischen Ausschiffungshafen aus anderen Gründen von der Weiter-

beförderung zurücktreten sollte, den für die Weiterbeförderung gezahlten
Preis, vorbehaltlich eines bestimmt zu bezeichnenden, keinesfalls mehr

als zehn vom Hundert betragenden Abzugs zurückzuerstatten; „

die Angabe, wieviel Gepäck des Reisenden bei der Weiterbeförderung frei
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